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(ohne Lohnfonds der Forschungs- und Ent- 
wicklungs- und Projektierungsabteilungen 
sow. ie Betriebsberufsschulen und Lehrlings
ausbildungsstätten) ;

— zuzüglich 6,5 % des geplanten Lohnfonds für 
Forschungs- und Entwicklungs- sowie Projek
tierungsabteilungen.

Selbständige Projektierungs- und wissenschaft
liche Industriebetriebe, die nach wirtschaftlicher 
Rechnungsführung arbeiten, bilden den planmä
ßigen Prämienanteil aus 6,5 % des geplanten 
Lohnfonds.
Sofern bisher der planmäßige Prämienanteil mit 
einem niedrigeren Satz als 4,5 % des geplanten 
Lohnfonds berechnet wurde, ist dieser Prozent
satz weiterhin anzuwenden.
Die Generaldirektoren der WB, die Vorsitzen
den der Wirtschaftsräte der Bezirke bzw'. Leiter 
anderer Organe, denen Betriebe unterstellt sind, 
können in Übereinstimmung mit den zuständi
gen G< werkschaftsleitungen im Rahmen des für 
ihren Bereich berechneten Gesamtvolumens den 
planmäßigen Prämienanteil für die Betriebe 
differenziert festlegen, um die volkswirtschaft
liche Bedeutung der Betriebe, die Lösung von 
Schwerpunktaufgaben u. ä. zu berücksichtigen.

b) Bei Überbietung der staatlichen Vorgaben bzvv. 
der Orientierungsziffern (s. Ziffern 2 und 5) wer
den zusätzliche Zuführungen entsprechend den 
vorgegi benen Staffeln (s. Ziff. 6) geplant. Dafür 
können die Betriebe bis zu 75 %, die WB (Zen
trale) bis zu 5 % des zusätzlich geplanten Ge
winns verwenden.

c) Bei Unterschreitung der staatlichen Vorgaben 
bzw. Orientierungsziffern wird entsprechend 
den vorgegebenen Staffeln der planmäßige Prä
mienanteil gemindert.

d) Bei Unterbietung der vorgegebenen Höhe der 
materiellen Kennziffern (s. Ziff. 5) ist entspre
chend den vorgegebenen Staffeln die geplante 
Gesamtzuführung (Buchstaben а bis c) zu 
kürzen.

2. Die Höhe des Prämienfonds bei der Plandurchfüh
rung
Die Höhe des Prämienfonds bei der Plandurch
führung ergibt sich aus dem Grad der Erfüllung 
und Übererfüllung des geplanten Steigerungssatzes 
für die Effektivitätskennziffer gemäß vorgegebe
ner Staffel und der Erfüllung der festgelegten 
materiellen Kennziffern für volkswirtschaftlich 
wichtige Aufgaben wie folgt:
a) Wird ein in Höhe der staatlichen Vorgabe bzw. 

der Orientierungsziffer geplanter Steigerungs
satz für die Effektivitätskennziffer und werden 
die festgelegten materiellen Kennziffern erfüllt, 
kann der planmäßige Prämienanteil gemäß 
Ziff. 1 Buchst, а in vol’er Höhe zugeführt werden. 
Wird ein über der staatlichen Vorgabe bzw. der 
Orientierungsziffer geplanter Steigerungssatz 
für die Effektivitätskennziffer und werden die 
festgelegten materiellen Kennziffern erfüllt, 
können zusätzlich zum planmäßigen Prämien
anteil die gemäß Ziff. 1 Buchst, b vorgesehenen 
Zuführungen erfolgen.
Für diese zusätzlichen Zuführungen können die 
Betriebe bis zu 75 0,o und die WB (Zentrale) 
bis zu 5 % des gegenüber der staatlichen Vor
gabe zusätzlich erwirtschafteten Gewinns ver
wenden.

b) Wird der in Höhe der staatlichen Planaufgabe 
geplante Steigerungssatz für die Effektivitäts
kennziffer bei Einhaltung der festgelegten ma
teriellen Kennziffern übererfüllt, können zu
sätzliche Zuführungen zum Prämienfonds ent
sprechend dem erreichten Grad der Übererfül
lung nach der vorgegebenen Staffel erfolgen. 
Dafür können die Betriebe bis zu 35 % und die 
WB (Zentrale) bis zu 2% des erwirtschafte
ten überplanmäßigen Gewinns verwenden.

c) Werden die überbotenen Steigerungssätze nicht 
erreicht, die staatlichen Vorgaben bzw. Orien
tierungsziffern jedoch erfüllt, werden Zufüh
rungen zum Prämienfonds wie bei Übererfül
lung gemäß Buchst, b vorgenommen.

d) Werden die in den staatlichen Vorgaben bzw. 
Orientierungsziffern vorgegebenen Steigerungs
sätze nicht erfüllt, vermindert sich der plan
mäßige Prämienanteil entsprechend den in den 
jeweils vorgegebenen Staffeln festgelegten Pro
zentsätzen.

e) Werden die vorgegebenen materiellen Kennzif
fern nicht erfüllt, vermindert sich die mögliche 
Gesamtzuführung entsprechend den dafür gel
tenden Staffeln.

Die Generaldirektoren und Betriebsleiter sind ver
pflichtet, in den Berechnungen für die Zuführung 
zum Prämienfonds diejenigen Ergebnisse und Fak
toren auszugliedern, die nicht durch eigene Lei
stungen der Betriebskollektive erreicht wurden 
(z. B. Änderungen der Preise und der Abrechnungs
methoden).

3. Für die Höhe des Prämienfonds gilt bei der Pla
nung und Plandurchführung folgende Begrenzung:
a) In den Betrieben und WB (Zentrale) des 

Ministeriums für Grundstoffindustrie und des 
Mimsteriüms für Erzbergbau, Metallurgie und 
Kali
— maximal das 2,5fache bei Überbietung und 

Erfüllung des vorgegebenen Steigerungssat
zes und mindestens ein Drittel des. planmä
ßigen Prämienanteils,

b) in den übrigen Betrieben und WB (Zentrale)
— maximal das 2fache bei Überbietung und 

Erfüllung des vorgegebenen Steigerungs
satzes und mindestens ein Drittel des plan
mäßigen' Prämienanteils,

c) in allen Betrieben und WB (Zentrale) bei 
Übererfüllung des geplanten Steigerungssatzes 
gemäß Ziff. 2 Buchst, b
— maximal das l,5fache des planmäßigen Prä

mienanteils,
d) für den Prämienfonds der volkseigenen Projek

tierungs- und wissenschaftlichen Industriebe
triebe, die nach der wirtschaftlichen Rechnungs
führung arbeiten und diese Richtlinie anwen
den, gilt als obere Begrenzung das l,5fache und 
als untere Begrenzung ein Viertel des planmä
ßigen Prämienanteils.

4. Für die Berechnung der Höhe des Prämienfonds 
bei der Planung und Plandurchführung sind maß
gebend:

— für die Betriebe
die betrieblichen Kennziffern;

— für die WB (Zentrale)
die Kennziffern der WB insgesamt.

5. Kennziffern für die Planung und Bildung des Prä
mienfonds
Die Minister haben für ihre WB (Zentrale) und 
die Generaldirektoren für ihre Betriebe eine der


